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Informationen für schwangere Frauen
�‡ �� �‡ in einer Notlage

Wann hilft die Bundesstiftung?

Sie befinden sich in einer schwierigen Situation und erwarten
ein Baby? Dann können Sie Hilfen der Bundesstiftung in einer
Schwangerschaftsberatungsstelle beantragen, wenn Sie
a) Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in

Deutschland haben,
b) ein Schwangerschaftsattest, z. B. einen Mutterpass besitzen

und
c) eine persönliche und finanzielle Notlage besteht.

Für die finanziellen Hilfen müssen Ihre Einkommensverhältnisse
überprüft werden. Zuschüsse der Bundesstiftung sind nur mög-
lich, wenn andere Sozialleistungen, einschließlich der Sozialhilfe,
nicht ausreichen, nicht rechtzeitig eintreffen oder wenn Sie darauf
keinen Anspruch haben. DerAntrag auf finanzielle Unterstützung
ist bei einer Schwangerschaftsberatungsstelle im Rahmen einer
persönlichen Beratung zu stellen (nicht bei der Geschäftsstelle der

Bundesstiftung in Berlin). Die Schwangerschaftsberatungsstellen -
auch in Ihrer Nähe - finden Sie im Telefonbuch und Internet
(bspw. über https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
antragstellung/). Bemühen Sie sich rechtzeitig um einen Beratungs-
termin, da die Mittel während der Schwangerschaft zu beantragen

sind. Für jede Schwangerschaft kann nur ein Antrag gestellt werden.

Wie hilft die Bundesstiftung?

Die Mittel der Stiftung werden z. B. für die Erstausstattung des
Kindes, die Weiterführung des Haushalts, die Wohnung und
Einrichtung sowie die Betreuung des Kleinkindes gewährt. Die
Zuschüsse werden nicht als Einkommen auf das Arbeitslosengeld II,
die Sozialhilfe und andere Sozialleistungen angerechnet.



N

Di e Höhe und Dauer  der  Hi l f e r i cht en si ch nach I hren persönl i chen

Umst änden,  aber  auch nach den Gesamt zahl en der  Ant r agst el l e-

rinnen in Notlagen. Auf finanzielle Unterstützung der Bundesstif-

tung gibt es keinen Rechtsanspruch.

Der Bund stellt der Bundesstiftung für ihre finanziellen Hilfsmaß-

nahmen jährlich mindestens 92 Mio. Euro zur Verfügung. Die Hilfe

der Bundesstiftung für schwangere Frauen in Notlagen erfolgt über

die Landesstiftungen für Frauen und Familien in Not und ähnliche

zentrale Einrichtungen in den jeweiligen Bundesländern. Diese

organisieren die Vergabe der Hilfen vor Ort.
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borenen Lebens" werden jährlich rund 150.000 schwangere Frauen

in einer Not lage in unbürokratischer Form unterstützt,um die Fort-

set zung der  Schwanger schaf t  und di e Bet r euung des Kl ei nki ndes

zu erleichtern.

Sie können die Arbeit der Bundesstiftung Mutter und Kind mit

ei ner  Spende unt erst üt zen:  I BAN:  DE44 3708 0040 0270 2009 00,

BI C:  DRESDEFF370.  Spenden kommen schwanger en Fr auen i n

Notlagen unmittelbar zugute und sind steuerlich absetzbar.

GRUNDLAGE FÜR DI E SEI T1984 BESTEHENDE BUNDESSTI FTUNG I ST DAS
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SCHUTZ DES UNGEBORENEN LEBENS" .

Sie f inden dieses und weitere Informationen unter

www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de
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